
 

Gesamtprojekt Weissenstein: kantonale Nutzungsplanung 

 

Am 27. April hat der Regierungsrat den kantonalen Nutzungsplan zum Gesamtprojekt  

Weissenstein gutgeheissen und die Einsprachen und Einwendungen beantwortet. Dies ist 

nach der Zustimmung zur Richtplananpassung durch den Bundesrat vom 12. März 2010 der 

nächste Schritt im Ablauf der verschiedenen Verfahren. 

Mit dem Nutzungsplan geht das Baudepartement den eingeschlagenen Weg weiter und es 

zieht keine Schlüsse aus den schwerwiegenden Vorbehalten, mit welchen der Bundesrat die 

Richtplananpassung belegt hat. 

Grundsätzlich schafft die Zustimmung des Regierungsrats zum kantonalen Nutzungsplan 

Weissenstein für uns keine neue Situation. Wir halten an unserer Zielsetzung fest: 

 

• Erhalt der historischen Sesselbahn 

• Schutz und Erhalt des Naturraums am Weissenstein (BLN-Gebiet) 

 

Nachdem der Regierungsrat in keiner Art und Weise den Vorbehalten des Bundesrats ge-

genüber dem Richtplan Achtung schenkt, werden wir uns erst recht gegen das Projekt einer 

6er-Gondelbahn stellen! 

 

Zweckbehauptungen und Fehlinformationen 

 

Bedenklich für ein amtliches Dokument sind Fehlinformationen und Zweckbehauptungen, 

mit denen das Baudepartement und das Amt für Raumplanung auch weiterhin versucht, 

Stimmung für das Projekt der Seilbahn Weissenstein AG zu machen. 

Beispiele: 

 

• „Von der Originalsubstanz der heutigen Sesselbahn würde nach der zwingend not-

wendigen Sanierung nicht mehr viel übrig bleiben“. 

Diese Behauptung trifft nicht zu, weil die wichtigsten Elemente der Bahn (Antrieb, 

Gittermasten, Klemmen, Sessel, Stationen, usw.) erhalten werden können. Zudem ist 

dies auch aus dem Gutachten der Eidg. Kommission für Denkmalpflege und der Eidg. 

Kommission für Natur- und Heimatschutz zu entnehmen.  

Allein diese Kommissionen und das Bundesamt für Kultur definieren, ob die histori-

sche Substanz bei einem Objekt ausreicht, dass es unter Denkmalschutz gestellt wird 

und nicht die Herren Staub und Straumann. Zudem gibt es auch bei Bauten immer 

wieder Teile, die ersetzt werden müssen und es würde niemandem in den Sinn 

kommen, z.B. deswegen den Denkmalschutz der St. Ursen-Kathedrale in Frage zu 

stellen. 

 

• „Gemäss Gutachten würde auch die sanierte Bahn den neuen technischen Anforde-

rungen nicht genügen.“ Auch diese Aussage ist falsch und steht im Widerspruch zum 

Art. 9 im Seilbahngesetz: 

 



Art. 9  Abweichungen von technischen Normen 

Für den Nachweis, dass eine Seilbahn trotz Abweichung von einer technischen Norm 

dennoch die grundlegenden Anforderungen erfüllt, muss auf Grund einer Risikoanaly-

se belegt werden, dass sich durch die Abweichung das Risiko insgesamt nicht erhöht.  

 

In diesem Zusammenhang hat der Direktor des Bundesamts für Verkehr in einem 

Schreiben folgendes festgehalten: 

 

„Die Betriebsbewilligungen von bestehenden Anlagen können erneuert werden, so-

fern die Seilbahn so in Stand gehalten wird, dass die Sicherheit jederzeit gewährleistet 

ist. ... Eine historische Seilbahn kann und muss also nicht für die Erneuerung der Be-

triebsbewilligung plötzlich sämtlichen neuen Vorschriften oder Normen genügen. Die 

Sicherheit muss aber natürlich weiterhin gewährleistet werden.“ 

 

Keine Legitimation zur Einsprache für den Verein ProSesseli 

 

Geradezu grotesk ist, dass mit juristischen „Klimmzügen“ dem Verein mit mehr als 1'000 

Mitgliedern unter anderem die Legitimation abgesprochen wird, weil er noch nicht seit 10 

Jahren besteht. 

Dem Baudepartement und dem Amt für Raumplanung ist jedes Mittel recht, dass sie sich 

nicht mit der Opposition von zahlreichen Bewohnern unserer Region gegen die neue Gon-

delbahn auseinandersetzen müssen und dass sie für die Seilbahn Weissenstein AG alle Am-

peln auf Grün stellen können. 

Offensichtlich will man uns mit diesem Entscheid auch zwingen, dass wir unsere Legitimation 

zuerst auf dem Rechtsweg erstreiten müssen. Auf diese Auseinandersetzung verzichten wir, 

denn für uns ist das Plangenehmigungsverfahren zentral, welches beim Bundesamt für Ver-

kehr hängig ist. 

Bedenklich bleibt der Entscheid trotzdem, wenn eine demokratische Opposition auf diese 

Weise an der Mitsprache ge- und behindert wird. Es stellt sich zudem die Frage, warum dem 

gegenüber der Verein „Pro Weissenstein“ zur Einsprache legitimiert ist, wohl nicht bloss, 

weil er schon seit mehr als zehn Jahren besteht! 
(Die Begründung, warum der Verein ProSesseli für eine Einsprache nicht legitimiert ist, können Sie unter ‚Doku-

mente? im pdf-Dokument ‚Legitimation ProSesseli unter >Dokumente>ProSesseli nachlesen) 

 

Fragwürdige „Sachzwänge“ 

 

Der Bundesrat hat der Solothurner Regierung in seinen Vorbehalten zum Richtplan aufgetra-

gen, „dass die Linienführung, die Dimensionierung und Gestaltung der neuen Bahn im Rah-

men der weiteren Planung so zu wählen ist, dass sie zu keiner schwerwiegenden Beeinträch-

tigung der Schutzziele des BLN-Objekts 1010 „Weissenstein“ führt.“ 

 

Dessen ungeachtet schreibt das Baudepartement: „Höhere Masten und eine breitere Schnei-

se sind allerdings aus betriebstechnischen Gründen erforderlich. Soweit wie möglich verläuft 

die neue Bahn im Trassee der bestehenden Sesselbahn. Die Stationen der Gondelbahn sind 

grösser (bis zu viermal grösser als die heutigen! Anmerkung) Einerseits brauchen Gondeln mehr Platz 

zur Lagerung (Talstation),andererseits bedingen die technischen Rahmenbedingungen einer 

Gondelbahn an sich grössere Stationen.“ 

 



Warum muss unbedingt eine überdimensionierte Gondelbahn gebaut werden, wenn auch 

die sanierte Sesselbahn die gleiche Aufgabe erfüllen könnte und dies erst noch keine Be-

einträchtigung des BLN-Gebiets zur Folge hätte? 

 

Es wäre ja auch denkbar gewesen, dass die Seilbahn Weissenstein AG als Ersatz für die histo-

rische Sesselbahn auch einen neuen Sessellift auf dem bestehenden Trassee hätte planen 

können. Wegen dem nicht einmal belegten Bedarf an zusätzlicher Transportkapazität für 

einige wenige Spitzentage pro Jahr ist nämlich die geplante 6er-Gondelbahn nicht nötig. 

 

Fazit 

 
• Unser Einsatz für den Erhalt der historischen Sesselbahn ist dringender denn je! 

 

• Der einmalige Naturraum Weissenstein, der zu den Landschaften und Naturdenk-

mälern von nationaler Bedeutung (BLN) gehört muss ungeschmälert erhalten blei-

ben. Die geplante Gondelbahn würde zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 

führen, deshalb muss der Bau dieser Bahn verhindert werden 

 

• Die beste Lösung für die Transport- und Erschliessungsprobleme auf dem Weissen-

stein ist die Sanierung und der Erhalt des historischen Sessellifts. 

 

• Der Verein ProSesseli, zusammen mit der Stiftung Historische Seilbahn Weissen-

stein, dem Schweizer Heimatschutz sowie der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 

können die Umsetzung dieser Lösung gewährleisten. 






